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1 Veranlassung 

 
Faßbender Weber Ingenieure, Brohl-Lützing erhielt von der Ortsgemeinde Ditscheid den 
Auftrag, die Straßenplanung für das Neubaugebiet „Viertel Stück“ durchzuführen. 
 
Die Vorplanung Straßenplanung wurde auf der Grundlage des Bebauungsplanes sowie 
der Vermessungsgrundlage erstellt und wird hiermit vorgelegt. Die Vorlage der Entwäs-
serungsplanung erfolgt getrennt von der Straßenplanung. 
 
 

2 Grundlagenermittlung 

 

• Besprechung Aufgabenstellung mit Auftraggeber 

• Ortsbesichtigung 

• Aufnahme Bestandsfotos 

• Katastergrundlage 

• Bestandsvermessung, Geländeaufnahme 
 
 

3 Abstimmung im Gemeinderat 

 
Die vorgelegte Vorplanung wurde im Gemeinderat besprochen. 
Es ergeben sich nachfolgend aufgeführte Änderungspunkte, welche in die nun aktuali-
sierte Vorplanung eingearbeitet wurden (Entnommen aus Mail vom 17. März 2021): 
 

• Straßenbreite soll auf 6 Meter erweitert werden 

• Die Abwasserrinne soll wie auch bei allen anderen Straßen im Ort seitlich sein 
(Bürgersteig befahrbar) 

• Es soll keine Erweiterung der Straße Richtung Hundeplatz erfolgen. Die Planung 
wie bisher bleibt bestehen. 

• Straßenbelag soll mit Pflastersteinen erfolgen wie auch im gesamten Ort, mög-
lichst farb- und größengleich. 

• Bitte auch noch Bäume mit einplanen, wie bei allen neu angelegten Straßen in 
der Vergangenheit auch. Hier ist es wichtig, dass diese, wenn möglich, absolut 
mittig auf der Grundstücksgrenze sitzen, zwischen 2 Grundstücken. 

 
 

4 Vermessungsgrundlage 

 
Das Gelände wurde - und höhenmäßig aufgenommen. Die Vermessungsdaten liegen 
vor im aktuellen UTM- Koordinatensystem.  
Diese Geländeaufnahme wurde als Grundlage für die Straßenplanung verwendet. 
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5 Lage und Funktion 

 
Die Lage der Straßen innerhalb des örtlichen Straßennetzes ist in einem Ausschnitt der 
topographischen Karte (M= 1:12.500) dargestellt. 
 
Das NBG „Viertel Stück“ liegt im Nordosten von Ditscheid. Das Baugebiet grenzt im 
Westen an die vorhandene Wohnbebauung (Straße im Schlehpesch) im Süden grenzt 
es an einen Wirtschaftsweg und grenzt im Osten an landwirtschaftliche Fläche. Im Nor-
den grenzt das NBG ein einen Hundeplatz. 
 
 
Das Plangebiet verfügt über eine Größe von ca. 1,25 ha und fällt von Nordwesten nach 
Südosten ab. 
 
Die Erschließungsstraßen sind reine Anliegerstraßen und dienen der Erschließung des 
Baugebietes. Die Gesamtausbaubreiten von 5,50m bis 7,00m wurden dem Bebauungs-
plan entnommen. 
 
 

6 Bestimmung der Straßenkategorie 

 
Verbindungsfunktionsstufen nach RIN, Ausgabe 2008 

  
Gemäß Tabelle 4, RIN ergibt sich für die Wohnstraße die Stufe „V“. 
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Kategoriengruppen der Verkehrswege für den Kfz-Verkehr nach RIN 

 
Gemäß Bild 6, RIN ergibt sich die Kategoriegruppe „ES“ 
 
 
 
Verknüpfungsmatrix zur Ableitung der Verkehrswegekategorien für den Kfz-Verkehr 

 
 
Gemäß Tabelle 5, RIN ergibt sich für die Wohnstraße die Straßenkategorie „ES V“. 
 
 

7 Planungsgrundlagen 

 

Als Planungsgrundlage diente: 
[1] Bestandsvermessung, Stand Februar 2021 
[2] Katastergrundlage 
[3] Bebauungsplanentwurf 
[4] Geotechnischer Bericht, ABAG GmbH, Stand 24.02.2021 
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8 DTV-Werte 

 
Der Verkehrsbelastungskarte für das Jahr 2015 sind für die durch den Ort verlaufenden 
K5 (Hauptstraße) folgende DTV-Werte zu entnehmen: 
 

 
 
 
527 Kfz/24h 
2% Schwerverkehr 
 
 

9 Mindestdicke frostsicherer Oberbau 

 
Für Böden der Frostempfindlichkeitsklassen F2 und F3 gemäß den ZTV E-StB gelten in 
Abhängigkeit von der Belastungsklasse die Ausgangswerte für die Bestimmung der Min-
destdicke des frostsicheren Oberbaus nach der Tabelle 6, der RStO 2012. 
Wie der Tabelle 3 des Geotechnischen Berichtes zu entnehmen ist, ist von einer Frost-
empfindlichkeitsklasse F3 auszugehen. 
 
 

 
 
 
Somit ergibt sich nach Tabelle 6, RStO 2012 unter Berücksichtigung der Belastungs-
klasse Bk 0,3 eine Dicke des frostsicheren Straßenaufbaues von 50 cm. 
 



Vorplanung Straßenplanung Seite 7 

NBG Viertel Stück Februar 2021 

 

 

2829_SP_VP_Erlbericht.docx/ge  © Faßbender Weber Ingenieure 

 
 
 
Hinzu kommt noch gemäß Tabelle 7 RStO 2012, Zeile E.2, Ausführung der Randberei-
che, Entwässerung der Fahrbahn und Randbereiche über Rinnen bzw. Abläufe und 
Rohrleitungen, eine Minderdicke von 5cm. 
 
Somit ergibt sich eine Mindestgesamtdicke des frostsicheren Straßenaufbaues von 
50cm. 
 
(Je nach Aufbauart/weise und angegebenem Mindestwert für die Verformungsmodule, 
in den Tafeln 1 bis 3, kann der notwendige frostsichere Oberbau über diesem ermittel-
ten Wert liegen) 
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10 Deckenaufbau, Regelquerschnitt 

 

Tabelle2: Mögliche Belastungsklassen für die typischen Entwurfssituationen nach den RASt 

 
 
Nach Zuordnung der Straßen, entsprechend der Tabelle 2, Zeile 12 (Mögliche Belas-
tungsklassen für die typischen Entwurfssituationen nach den RASt), der RSTO 2012, in 
die Belastungsklasse Bk0,3 werden nachfolgende Deckenaufbauten vorgeschlagen: 
 
 
Aufbau mit Betonsteinpflaster 
(nach RSTO 2012, Tafel3, Zeile 1) 
10 cm  Betonsteinpflaster  
  4 cm Basaltsplittbettung 
15 cm Schottertragschicht (Mineralbeton) 
26 cm Frostschutzschicht 
55 cm Gesamtaufbau 
 
 
Folgende unterschiedliche Befestigungen werden vorgeschlagen: 
 

• Befestigung der Fahrbahn und der Seitenflächen/Gehwege mit Betonsteinpflas-
ter, Rechteckstein, Grundriss rechteckig , möglichst farb- und größengleich wie 
sonst im Ort. 
 

 
 

11 Einfassungen 

Folgende unterschiedliche Einfassungen sind vorgesehen: 
 

• Tiefbordstein 10/25/100 als Randeinfassung der Verkehrsflächen. 
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• Trennung zwischen und Fahrbahn und Seitenstreifen mit einer dreizeiligen Mul-
denrinne aus Betonsteinen. 
 
 
 

12 Entwässerung 

 
Das anfallende Oberflächenwasser der befestigten Verkehrsflächen wird in dreizeiligen 
Entwässerungsrinnen aus Betonsteinpflaster, z.B. „Rinnenformsteine“, Farbe Anthrazit, 
gesammelt und über Straßeneinläufe der geplanten Kanalisation zugeführt.  
 
 

13 Kanalplanung 

 
Die Kanalplanung für das Baugebiet ist nicht Bestandteil der Straßenplanung. 
 
 

14 Baugrund 

 
Baugrund und Bodenuntersuchungen zur Feststellung des tragfähigen Baugrundes lie-
gen von der ABAG GmbH, Bettenfeld mit Datum vom 24.02.2021 vor. Dem Gutachten 
ist zu entnehmen: 
 

• Die beiden Bohrkerne im Bereich der Schwarzdecke des vorhandenen Wirt-
schaftsweges sind sensorisch unauffällig. 

• Oberbodenstärke bis zu 30cm. 

• Frostempfindlichkeitsklasse von F2 bis F3. 

• Steifemodul je nach Schicht von 5 bis 100 MN/qm 

• Tragfähigkeit von gering bis hoch 

•   
 

Weitere beim Ausbau zu beachtende detaillierte Vorgaben und Anregungen sind dem 
vorliegenden Gutachten zu entnehmen. 
 
Da die Tragfähigkeit je nach der beim Ausbau tangierten Schicht recht unterschiedlich 
sein wird, wurde in die nachfolgende Kostenschätzung für 50% der Gesamtfläche eine 
Bodenverbesserung in einer Stärke von 50cm eingerechnet. Der tatsächliche Umfang 
einer evtl. Bodenverbesserung ergibt sich beim Ausbau. 
 
 

15 Versorgungseinrichtungen 

 
Die Versorgungsleitungen (Wasser, Gas, Strom, Telekommunikation, Straßenbeleuch-
tung) werden in den gepflasterten Seitenflächen vorgesehen. 
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Mit den jeweiligen Versorgungsträgern wird noch abgestimmt in wie weit die Hausan-
schlussleitungen direkt auf die Baugrundstücke verlegt werden. 
 
 

16 Barrierefreiheit 

 
Im Behindertengleichstellungsgesetz wird Barrierefreiheit wie folgt beschrieben: „Barrie-
refrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegen-
stände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informations-
quellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, 
wenn sie für behinderte Menschen in der allgemeinen üblichen Weise, ohne besondere 
Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind“ 
 
 
Ein Dokument für den Entwurf von barrierefreien Straßenräumen sind die „Richtlinien für 
die Anlage von Stadtstraßen“ (RASt 06). Die Richtlinie beinhaltet in eigenen Kapiteln 
Aussagen zur Errichtung von Fußgängerverkehrsanlagen und gehen auch auf die Anfor-
derungen von Menschen mit Mobilitätsbehinderungen unter Nennung entsprechender 
Maßnahmen ein. Im Einzelnen sind dies die Kapitel 4.7 (Fußgängerverkehr, soziale An-
sprüche und Barrierefreiheit) und 6.1.6.2 (Elemente für Barrierefreiheit) sowie 6.1.3.1 
(Borde) und 6.1.8.1 (Überquerungen von Fahrbahnen durch Fußgänger/Grundsätzliche 
Überlegungen und Einsatzbereiche). 
 
Unter 6.1.6.2 werden die Elemente für die Barrierefreiheit aufgeführt. 
Für Behinderte soll die Benutzung straßenbegleitender Gehflächen durch die Beachtung 
folgender Punkte erleichtert werden: 
 

1. Anlage von hindernisfreien, taktil und visuell abgegrenzten Gehwegbereichen, 
mit wenigen Richtungsänderungen, die taktil und optisch kontrastierend wahr-
nehmbar sein sollen, 
 

2. Geringe Neigungen (0,5% bis maximal 3,0%) (gesamte Schrägneigung, z.B. an 
Grundstücksausfahrten mit Gehwegsabsenkung), 
 

3. Absenkung der Borde an Überquerungsstellen auf 0cm bis 3cm) vgl. Abschnitt 
6.1.8.1), 
 

4. Anbringung von taktilen Hilfen wie Bordkanten, Pflasterkanten, Begrenzungs-
streifen, 
 

5. Anlage von Orientierungsstreifen und Aufmerksamkeitsfelder als leitende und 
warnende Hilfe auf wichtige Elemente des Straßenrums, wie Überquerungsstel-
len, Haltestellen, Masten, Pflanzkübel, Sitzgelegenheiten oder Fahrradständer, 
 

6. Anlage von Ruhebänken in angemessenen Abständen. 
 

7. Begrenzungsstreifen und Kanten müssen mit den Füßen und mit dem Langstock 
wahrnehmbar sowie optisch kontrastierend ausgebildet sein. 

 
Weitere zu berücksichtigende Normen und Dokumente sind die DIN 18040-3 (Barriere-
freies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 3: Öffentlicher Verkehrs- und Freiraum) und 
die H BVA (Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen). 
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16.1 Umsetzung in der Maßnahme 

Umfassende Barrierefreiheit wird insbesondere dadurch erreicht, dass das Zwei-Sinne-
Prinzip in allen Bereichen als Maßstab Beachtung findet. Dabei ist dem Grundsatz zu 
folgen „So wenig wie möglich, so viel wie nötig“. 
 
 
Technische Anforderungen: 
 

• Querneigung  (min.2% gem. DIN 18318 / max. 2% gem. DIN 18040-3) 
     Ausnahme 2,5% bei geringer Längsneigung 
 
Gewählt 2% 

 

• Längsneigung (max 3% - 6% gem. DIN 18040-3) 
 
Die tatsächliche Längsneigung ist abhängig von der topographischen Situ-
ation 

 

• Breite der Gehwege / Seitenstreifen  
 
Gewählt 1,50m, Ausreichend für Person mit Langstock (1,20m) und Person 
mit Rollstuhl (0,80m). 

 

 

Linierung - Leitlinien, angewandte Elemente: 
 

• Innere Leitlinie 
 
Einfassung der Verkehrsflächen durch Tiefbordstein, im Rahmen der nach-
folgenden privaten Bebauung ebenfalls durch Mauern und Einfriedungen. 

 

• Äußere Leitlinie 
 
Muldenrinne 50cm breit (taktile und visuelle Trennung) 

 
 
 
Visuelle Kontrastgestaltung: 
 

• Gehweg / Seitenfläche in Betonsteinpflaster, Farbe rot nuanciert 
 

• Muldenrinne in Betonstein, Farbe anthrazit 
 

• Fahrbahn in Betonstein, Farbe rot nuanciert 
 

• Taktile Bodenplatten im Bereich der Querungen, Farbe weiß 
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Überquerungsstellen: 
 
Überquerungsstellen als gemeinsame Überquerungsstellen sind im Lageplan eingetra-
gen. Die Ausgestaltung erfolgt mit taktilen Bodenplatten (Richtungsfeld) 
 
 
 
 
 
 

17 Kostenschätzung 

 
Ausgehend von der gesamten Verkehrsfläche (ohne Bepflanzung und incl. Tiefbauanteil 
Straßenbeleuchtung) ergeben sich Baukosten, unter Berücksichtigung der evtl. notwen-
digen Bodenverbesserung (50% der Fläche), wie folgt:  
 
ca. 1.435qm x 105€/qm  = 150.675,--€ 
zuzügl. Bodenverbesserung (50cm) 
ca. 360cbm x 42€/cbm  =   15.120,--€ 
Zwischensumme   = 165.795,--€ 
Zzgl. 19% MwSt.    =   31.501,05€ 
Bruttogesamtsumme   = 197.296,05€ 
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